
Laffelische

Polices- md Lvmmercim-ZeitMg.

1) Nachdem von Hochfürstl. Regierung über den Nachlaß des verstorbenen Amtmanns àpfeldt
l»/V concursus creditorum erkannt, und mir die Formirung des desfalsigen Processes hierauf
 committirt worden; so werden sämtliche dessen sowohl bereits bekannt- als unbekannte Credi
tores, in dem auf Drensiag den aoten Junii «. c. anberamten Termin auf hiesiger Amtsstube
coram commislione entweder persönlich, oder per mandatarios fatis instructos zu erscheinen, idre

Forderungengegen den bestelten Contradictorem, nach Maaß der Proceß-Ordnung zu liqurdt-
ren, und sodann rechtlichen Bescheids zu gewärtigen , sub pana praeclusi &amp; perpetui silentii

. hiermit edictaiitpr de pereintorie vorgeladen. Grebenstein den tZ. April 178a.
Marlin. Vigore Commistioni,.

2) Nachdem Mr des hiesigen Bürger und Metzgermeister Johann George Waldecks und dessen
Ehefrauen Vermögen, da solches die Schulden übersteigen, der Concurs - Proceß erkannt und

 ad liquidandum Credita terminus auf Freyrag den 26. May a. c. anberahmt worden; als wer
den alle diejenigen, welche an deren Vermögen gegründete Forderung zu haben vermeinen,
hierdurch cdictàliter L peremtorie citiret, daß sie des Vormittags 8 Uhr, vor Fürst!. Stadt
gericht allster in Person, oder durch genügsame Bevollmächtigte erscheinen, ihre Fordrung der
Proceßordnung gemäß gehörig liquidiren und darauf rechtlicher Erkäntniß gewärtiger seyen; die
jenige Creditores aber, welche in prafixo nicht erscheinen, haben zu aewärtiaen. das st- »ia»+u

Mit Hochfükstlich -Hessischen gnädigstem Privilegio.
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Stück.

Molltag den 24 — April.

C it at i ottet Creditorum .


